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Traktanden
1.	 Wahl der Stimmenzähler

2.	 Protokoll der Gemeindeversammlung 

vom 12. Dezember 2024

3.	 Nachtragskredit 2024 und Zusatz-

kredit 2025 in der Höhe von je CHF 

519'600 zur Zwischenfinanzierung für 

das Spital Oberengadin

4.	 Zukunft der Stiftung Gesundheitsver-

sorgung Oberengadin und des Spitals 

Oberengadin Samedan

5.	 Varia

Tractanda/Traktandum 2
Protocol da la radunanza cumünela dals 12 december 2024

Protokoll der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2024

Gemäss den Bestimmungen des kantonalen Gemeindegesetzes wird das Protokoll 

der Gemeindeversammlung spätestens einen Monat nach der Versammlung auf orts-

übliche Weise publiziert. Einsprachen gegen das Protokoll der Gemeindeversamm-

lung sind innert 30 Tagen schriftlich an den Gemeindevorstand einzureichen.

Das Protokoll vom 12. Dezember 2024 war ab 19. Dezember 2024 auf der Internet-

seite der Gemeinde unter www.samedan.ch, Rubrik «Amtliche Publikationen» aufge-

schaltet. Innert der Frist von 30 Tagen sind keine Einsprachen eingegangen. Das Pro-

tokoll der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2024 gilt somit als genehmigt.

Titelbild: Spital Oberengadin
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Tractanda/Traktandum 3
Appruvaziun d'ün credit posteriur 2024 e d'ün credit sup-

plementer 2025 da CHF 519'600 l'an per la finanziaziun da 

l'ospidel d'Engiadin'Ota

Nachtragskredit 2024 und Zusatzkredit 2025 in der Höhe 

von je CHF 519'600 zur Zwischenfinanzierung für das Spital 

Oberengadin

In Kürze

Die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin (SGO) als 

Trägerin des Spitals Oberengadin ist der grösste Ganzjahres-

Arbeitgeber im Engadin. Das Spital gewährleistet als zweit-

grösstes Krankenhaus Graubündens die medizinische Grund-

versorgung von Einheimischen und Gästen und ist zwingender 

Bestandteil der Gesundheitsversorgung der Region. 

Gemeinwirtschaftliche Leistungen, die nicht kostendeckend er-

bracht werden können, werden aufgrund der bestehenden Leis-

tungsvereinbarungen für die Jahre 2022-2025 durch Beiträge 

des Kantons sowie über einen Pauschalbeitrag der Oberenga-

diner Gemeinden von CHF 2.75 Mio. abgegolten. Die Entwick-

lung der vergangenen Jahre hat zu massiv steigenden Kosten 

geführt, welche durch die gleichzeitig sinkenden Erträge nicht 

mehr gedeckt werden können. 

Zur Sicherung der Liquidität des Spitals musste deshalb bereits 

für 2023 ein Nachtragskredit beantragt werden. Im Juli 2024 

haben die Stimmberechtigten der Oberengadiner Gemeinden 

diesem Nachtragskredit zugestimmt. Parallel dazu hat der Stif-

tungsrat der SGO eine grundlegende Überprüfung der strate-

gischen Ausrichtung des Spitals angestossen, die plangemäss 

vorangeht. Zwischenergebnisse der Überprüfung wurden Mit-

arbeitenden, Behörden und Bevölkerung im Juli und September 

2024 präsentiert. In der Folge wird der Stiftungsrat Botschaft 

und Antrag erarbeiten, so dass die Gemeinden im ersten Halb-

jahr 2025 über die zukünftige Strategie des Spitals entscheiden 

können. Bei Zustimmung kann deren Umsetzung frühestens per 

1. Januar 2026 erfolgen. 

Durch eine konsequente Aufwandkontrolle und gezielte Spar-

massnahmen konnte zwar ein weiterer Anstieg der Unterfinan-

zierung im laufenden Jahr vermieden, aber keine Verbesserung 

der finanziellen Situation erzielt werden. 

Um die Liquidität der SGO und damit den laufenden Betrieb 

des Spitals Oberengadin bis zur Umsetzung der künftigen Stra-

tegie zu gewährleisten, sind deshalb auch für die Jahre 2024 

und 2025 weitere Zusatzkredite von je CHF 4 Mio., total CHF 

8 Mio., erforderlich. Für das laufende Jahr beträgt der Anteil 

der Gemeinde Samedan gemäss Regionenschlüssel 2024 CHF 

519'600 (12.99%).

3.1 Ausgangslage

Eine integrierte Gesundheitsversorgung mit qualitativ hoch-

stehender Grund- und Notfallversorgung über alle Lebens-

phasen hinweg ist für ein lebenswertes Oberengadin, die 

angrenzenden Südtäler und auch für den Tourismus unab-

dingbar. 

Das Spital Oberengadin bildet im Verbund mit Alterszent-

ren, Spitex und Beratungsstelle für Alter und Gesundheit das 

Herzstück der integrierten Versorgung der Region. Mit den 

Abteilungen Notfallmedizin, Chirurgie, Innere Medizin, Frau-

Mutter-Kind, Kinder- und Jugendmedizin und Ambulatorium 

ist es nach dem Kantonsspital Graubünden das zweitgrösste 

Spital im Kanton. Es unterhält ein interdisziplinäres 24-Stun-

den-Notfallzentrum sowie eine Intensivpflegestation.

Damit hat das Spital hohe und unbestrittene regional- und ge-

sundheitspolitische, ökonomische und touristische Bedeutung 

für die gesamte Region und darüber hinaus. 

Aufgrund dieser grossen Relevanz bestehen Leistungsverein-

barungen sowohl mit dem Kanton als auch mit den Oberen-

gadiner Gemeinden. Diese sehen eine ergänzende pauschale 

Abgeltung von gemeinwirtschaftlichen Leistungen vor, deren 

Kosten durch die geltenden Spitaltarife nicht gedeckt werden 

können. Aufgrund stark steigender Kosten und seit Jahren sta-

gnierenden Tarifen auf der Ertragsseite hat sich im vergange-

nen Jahr gezeigt, dass diese pauschalen Beiträge nicht mehr 

genügen, um die erbrachten Leistungen zu finanzieren. Die 

Oberengadiner Gemeinden haben deshalb für 2023 einem 

Nachtragskredit von CHF 5 Mio. zugestimmt.

Die starke Kostensteigerung im Gesundheits- und Spitalwesen 

hat sich auch im vergangenen Jahr ungebremst fortgesetzt. Di-

es hat das Beratungsunternehmen KPMG im Juli 2024 in einer 

Studie festgehalten, die 48 Schweizer Spitäler detailliert analy-

siert. 70 Prozent der Gesundheitsinstitutionen verzeichneten 

Verluste und die durchschnittliche EBITDA-Marge betrug le-

diglich noch 1,8 anstelle der für nachhaltige Wirtschaftlichkeit 

erforderlichen 10 Prozent. Die Studie geht davon aus, dass sich 

die Verluste der Schweizer Spitäler nicht zuletzt vor dem Hin-

tergrund des hohen Investitionsbedarfs weiter erhöhen. Ge-

trieben durch den Fachkräftemangel nahm allein der Personal-

aufwand um 8 Prozent zu und verzeichnete damit das höchste 

Wachstum seit 2019. Eine markante Verbesserung der Situati-

on ist auch in der näheren Zukunft nicht zu erwarten. 



Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 3. April 2025   |   www.samedan.ch4

Für kleinere Krankenhäuser kommt erschwerend dazu, dass 

rund 70 Prozent der stationären Kosten und rund 50 Prozent 

der ambulanten Kosten in Spitälern unabhängig vom Patienten-

aufkommen anfallen. Wegen dieser Vorhalteleistungen sind Spi-

täler mit grossem Volumen ab jährlich rund 10’000 stationären 

Patientinnen und Patienten besser in der Lage, wirtschaftlich 

erfolgreich zu arbeiten. 

Mit rund 2'800 stationären Aufenthalten pro Jahr bleibt das 

Spital Oberengadin weit unter dieser kritischen Grösse. Die Ein-

zugsregion von rund 20'000 Personen, die zudem noch mit der 

Klinik Gut in St. Moritz geteilt wird, ist viel zu klein, um sich einer 

Fallzahl von 10'000 auch nur anzunähern. Gleichzeitig erfordert 

das Anwachsen der Bevölkerung auf rund 100'000 Personen 

während der saisonalen Spitzen besondere Vorhalteleistungen, 

welche die Fixkosten weiter erhöhen. Trotz konsequentem Kos-

tenmanagement kann sich das Spital Oberengadin deshalb der 

allgemeinen Entwicklung nicht entziehen, sondern ist im Gegen-

teil besonders stark davon betroffen.

Dies widerspiegelt sich in der Erfolgsrechnung 2023 des Spitals 

Oberengadin. Mit einem Anstieg von CHF 2.5 Mio. oder 7.7 Pro-

zent allein gegenüber dem Vorjahr wuchsen die Personalkosten 

überdurchschnittlich an. Hauptverantwortlich für dieses Wachs-

tum waren der Teuerungsausgleich (von dem Geschäftsleitung 

und Kaderärzte ausgenommen waren) sowie der weitere Anstieg 

der Einsätze von temporären Arbeitskräften zur Aufrechterhal-

tung des Spitalbetriebs während den saisonalen Schwankungen.

Der Sachaufwand 2023 konnte mit konsequenter Kostenkont-

rolle und gezielten Sparmassnahmen eingegrenzt werden. Auf-

grund der erneut stark steigenden Energiekosten erhöhte er 

sich dennoch gegenüber dem Vorjahr, wenn auch um lediglich 

rund CHF 0.2 Mio. 

Insgesamt resultierte 2023 für das Spital ein Betriebsaufwand 

von CHF 51.6 Mio. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies 

einem Anstieg um CHF 2.7 Mio. oder 5.5 Prozent. Bei einem 

ebenfalls leicht um CHF 2.4 Mio. gestiegenen Betriebsertrag 

von CHF 54.5 Mio. (inkl. Leistungsbeiträge [2.75 Mio.] und 

Nachtragskredit der Gemeinden [5 Mio.] von insgesamt CHF 

7.75 Mio.) resultierte ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Ab-

schreibungen (EBITDA) von CHF 2.9 Mio. (Vorjahr CHF 3.1 

Mio.). Ein ausgeglichenes Jahresergebnis konnte wie schon im 

Vorjahr nur dank einer weiteren Entnahme aus dem Organisati-

onskapital erzielt werden. 

Für das laufende Jahr 2024 wird (ohne den beantragten Nach-

tragskredit) ein Betriebsaufwand von CHF 52.7 Mio. erwartet. 

Dies entspricht einem leichten Anstieg um CHF 1.1 Mio. oder 

2 Prozent gegenüber Vorjahr. Bei einem erwarteten Betriebs-

ertrag von CHF 51.6 Mio. würde ohne die beantragten zusätz-

lichen Gemeindebeiträge ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und 

Abschreibungen (EBITDA) von CHF -1.2 Mio. resultieren. 

Für 2025 ist gemäss Finanzplan mit einem Ergebnis in ähnlicher 

Grössenordnung zu rechnen. Bei einem weiter steigenden Be-

triebsaufwand von CHF 53.8 Mio. und einem nur in geringerem 

Ausmass steigenden Betriebsertrag (ohne den beantragten Zu-

satzkredit) von CHF 52.7 Mio. ist von einem Ergebnis vor Zin-

sen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von CHF -1.1 Mio. 

auszugehen.

Jahr 2025 (Plan) 2024 (Prognose) 2023 2022

in TSD CHF abs. % abs. % abs. %    

Betriebsertrag 52’664 100.0% 51’448 100.0% 54’481 100.0% 52’035 100.0%

davon Betriebsbeiträge Gemeinden 2’750 2’750 7’750 2’750

Betriebsaufwand -53’772 -102.1% -52’672 -101.0% -51’563 -94.6% -48’885 -93.9%

  davon Personalaufwand -36’111 -68.6% -34’624 -66.7% -34’828 -63.9% -32’337 -62.1%

  davon Sachaufwand -17’661 -33.5% -18’048 -34.4% -16’735 -30.7% -16’548 -31.8%

EBITDA -1’108 -2.1% -1’224 -1.0% 2’918 5.4% 3’150 6.1%

Abschreibungen, Finanz- und Betriebs-

fremdes Ergebnis -4’710 -8.9% -4’647 -8.9% -4’494 -8.2% -3’952 -7.6%

Jahresergebnis vor Entnahme.  

Organisationskapital -5’818 -11.0% -5’871 -10.0% -1’576 -2.9% -802 -1.5%

Entnahme Organisationskapital 2’552 4.8% 2’905 5.6% 1’535 2.8% 2’395 4.6%

Jahresergebnis nach Entnahme.  

Organisationskapital -3’266 -6.2% -2’966 -4.4% -41 -0.1% 1’593 3.1%
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Die bereits in der Abstimmungsbotschaft zum Nachtragskredit 

für das Jahr 2023 erläuterten Voraussetzungen für langfristige 

Kredite der Graubündner Kantonalbank (GKB) verlangen ab dem 

Geschäftsjahr 2024 für die gesamte SGO (Spital, Alterszentren 

und Spitex) einen Eigenfinanzierungsgrad von 50 Prozent. Bei 

weiteren Entnahmen aus dem Organisationskapital würde diese 

Minimalgrenze unterschritten. Ein ausgeglichenes Jahresergeb-

nis und die von der GKB ebenfalls vorausgesetzte Sicherstellung 

der Liquidität lässt sich deshalb in den beiden Jahren 2024 und 

2025 nur mit den beantragten Zusatzkrediten erzielen.

3.2 Nachtragskredit für das Jahr 2024 und Zusatzkredit für 

das Jahr 2025

Die bisher vorliegenden Erkenntnisse aus der grundlegenden 

Überprüfung der strategischen Ausrichtung des Spitals zeigen, 

dass es die zur Erreichung dieser Vorgaben notwendige Ver-

besserung nur im Rahmen der eingeleiteten grundlegenden 

Transformation erzielt werden kann. Über eine entsprechende 

Botschaft und Antrag des Stiftungsrates werden die Gemeinden 

im ersten Halbjahr 2025 entscheiden können. Bei Zustimmung 

kann dessen Umsetzung frühestens per 1. Januar 2026 erfolgen.

Für das laufende wie für das nächste Jahr muss deshalb davon 

ausgegangen werden, dass sich das Jahresergebnis nicht grund-

legend von demjenigen von 2023 unterscheiden wird. 

Um während dieser Zeit die Liquidität der SGO und damit den 

laufenden Betrieb des Spitals Oberengadin zu gewährleisten, 

werden deshalb für die Jahre 2024 und 2025 zusätzliche Kredi-

te in Höhe von je CHF 4 Mio., total CHF 8 Mio., beantragt.

Mit den für 2024 budgetierten Beiträgen in Höhe von gesamt-

haft CHF 2.75 Mio. kann das Spital Oberengadin seinen Auftrag 

nicht erfüllen und insbesondere auch die notwendige Liquidität 

nicht aufrechterhalten. Art. 20 des kantonalen Haushaltsgeset-

zes (FHG) sieht für diesen Fall eine Ergänzung des beschlosse-

nen Budgets durch einen Nachtragskredit vor. 

Im Interesse der Transparenz und zur Gewährleistung eines 

effizienten und zweckmässigen Vorgehens soll gleichzeitig mit 

dem Nachtragskredit für 2024 auch über die für 2025 erfor-

derlichen zusätzlichen Gemeindebeiträge entschieden werden 

können. Formal handelt es sich dabei um eine Ergänzung eines 

bestehenden Verpflichtungskredits, nämlich der Leistungsver-

einbarung der SGO. Für diesen Fall sieht Art. 17 Abs. 1 FHG das 

Instrument des Zusatzkredits vor. 

Der Gesamtkredit von je CHF 4 Mio. pro Jahr teilt sich gemäss 

Regionenschlüssel wie folgt auf die Gemeinden auf:

Gemeinde Regionenschlüssel 
2024

Beitrag  
2024

Sils i.E./Segl 3.55 % CHF	 142’000

Silvaplana 7.06 % CHF	 282’400

St. Moritz 38.54 % CHF	 1’541’600

Celerina 9.42 % CHF	 376’800

Pontresina 11.27 % CHF	 450’800

Samedan 12.99 % CHF	 519’600

Bever 2.77 % CHF	 110’800

La Punt  
Chamues-ch 4.80 % CHF	 192’000

Madulain 0.93 % CHF 	 37’200

Zuoz 5.85 % CHF	 234’000

S-chanf 2.82 % CHF	 112’800

Total 100 % CHF	 4’000’000

Die Bemessung der Gemeindebeiträge für das Jahr 2025 wird 

aufgrund des Gemeindeschlüssels 2025 erfolgen. Dieser ist 

zurzeit noch nicht bekannt, wird aber nicht massgeblich vom 

Regionenschlüssel 2024 abweichen.

3.3 Ausblick: Strategische Neuausrichtung zur Sicherung 

von Qualität und Wirtschaftlichkeit 

Durch eine konsequente Aufwandkontrolle und gezielte Spar-

massnahmen konnte ein weiterer Anstieg der Unterfinanzie-

rung im laufenden Jahr vermieden werden. Wie bereits in der 

Botschaft zum Nachtragskredit 2023 dargelegt wurde, kann ei-

ne nachhaltige Verbesserung der finanziellen Situation aber nur 

im Rahmen einer grundlegenden Transformation erzielt werden.

Mit diesem Ziel hat der Stiftungsrat wie angekündigt eine grund-

legende Überprüfung der strategischen Ausrichtung des Spitals 

angestossen, die plangemäss vorangeht. Mitarbeitende, Behör-

den und Bevölkerung wurden im Juli und September 2024 über 

vorliegende Zwischenergebnisse orientiert.

Nach eingehender Analyse des Leistungsangebotes und der 

Prüfung von Optimierungsmöglichkeiten wurden in einem 

nächsten Schritt vier Varianten entwickelt und geprüft:

	– Weiterführung der Selbstständigkeit mit angepasster Strategie

	– Übernahme der Klink Gut AG durch die SGO

	– �Zusammenführung des Spitals Oberengadin und der Klinik 

Gut in einer gemeinsamen Tochtergesellschaft von SGO und 

Kantonsspital Graubünden

	– �Integration des Spitals Oberengadin ins Kantonsspital  

Graubünden
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Da das Kantonsspital Graubünden sowohl einen Verkauf der Kli-

nik Gut AG als auch die Bildung einer gemeinsamen Tochtergesell-

schaft zusammen mit der SGO zum vornherein abgelehnt hatte, 

konzentrierten sich die weiteren Abklärungen auf die Varianten 

Weiterführung der Selbstständigkeit mit angepasster Strategie 

und Integration ins Kantonsspital Graubünden. Im Zuge dieser 

Abklärungen zeigte sich, dass ein Alleingang aufgrund der gerin-

gen Fallzahlen und der fehlenden Kooperationsmöglichkeiten 

nicht nur die Wirtschaftlichkeit, sondern künftig insbesondere 

auch die Qualität der medizinischen Leistungen des Spitals Ober-

engadin und damit der Gesundheitsversorgung in Frage stellt. 

Aus diesem Grund hat der Stiftungsrat im September 2024 ent-

schieden, die Integration ins Kantonsspital Graubünden vertieft 

zu prüfen. Die Ergebnisse dieser Prüfung und der damit verbun-

denen Verhandlungen wurden Ende 2024 publiziert.

In der Folge wird der Stiftungsrat zuhanden der Gemeindevor-

stände eine Botschaft mit Anträgen erarbeiten, so dass die Ge-

meinden im ersten Halbjahr 2025 über die zukünftige Strategie 

des Spitals entscheiden können. Bei Zustimmung kann deren 

Umsetzung frühestens per 1. Januar 2026 erfolgen. 

3.4 Verfahren

Voraussetzung für die Annahme der Kreditvorlagen ist die Zu-

stimmung der Gemeinden der Gesundheitsversorgungsregion 

Oberengadin. Bei Ablehnung der Vorlagen in einer oder mehre-

ren Gemeinden ist das weitere Vorgehen zwischen den Gemein-

den der Gesundheitsversorgungsregion Oberengadin und dem 

Stiftungsrat der SGO auszuhandeln.

3.5 Schlussfolgerungen

Die Leistungen des Spitals Oberengadin sind für das Oberenga-

din unabdingbar. Aufgrund der Entwicklung des Gesundheitswe-

sens, der sich auch das Spital Oberengadin nicht entziehen kann, 

ist die Finanzierung dieser Leistungen durch die Erträge gemäss 

Spitaltarif und die in den Leistungsvereinbarungen festgelegten 

Beiträge des Kantons sowie der Oberengadiner Gemeinden seit 

dem letzten Geschäftsjahr nicht mehr gewährleistet. Für 2023 

wurde ein zusätzlicher Finanzbedarf von CHF 4 Mio. ausgewie-

sen. Einem entsprechenden Nachtragskredit haben im ersten 

Halbjahr 2024 alle Oberengadiner Gemeinden zugestimmt.

Durch eine konsequente Aufwandkontrolle und gezielte Spar-

massnahmen konnte ein weiterer Anstieg der Unterfinanzie-

rung im laufenden Jahr vermieden werden. Um Qualität und Fi-

nanzierbarkeit der Leistungen des Spitals langfristig zu sichern, 

hat die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin als Träge-

rin des Spitals darüber hinaus eine grundlegende Überprüfung 

der strategischen Ausrichtung des Spitals angestossen, deren 

Abschluss per Ende 2024 erwartet wird. Auf dieser Grundlage 

wird der Stiftungsrat Bericht und Antrag erarbeiten, so dass die 

Gemeinden im ersten Halbjahr 2025 über die vorgeschlagenen 

Massnahmen entscheiden können. Bei Zustimmung können die-

se frühestens ab Anfang 2026 umgesetzt werden.

Der zusätzliche Finanzbedarf von jährlich CHF 4 Mio. zur Ge-

währleistung der Liquidität der SGO und damit des Betriebs des 

Spitals Oberengadin bis zur Umsetzung der neuen Strategie als 

ausgewiesen. Das Vorgehen für die Erarbeitung der neuen Stra-

tegie und den Entscheid über die Zukunft des Spitals wird als 

zweckmässig und zielführend beurteilt.

Die Verfassung des Kantons Graubünden weist den Gemeinden 

die Aufgabe zu, zusammen mit dem Kanton für eine zweckmässi-

ge, wirtschaftliche und ausreichende medizinische Versorgung 

und Pflege zu sorgen (vgl. Art. 87 Abs. 2 KV). Die Gemeinden der 

Gesundheitsversorgungsregion Oberengadin haben diese Auf-

gabe an die SGO übertragen, bleiben aber verantwortlich für die 

Aufgabenerfüllung. Dazu gehört, dass sie auch bei veränderten 

Rahmenbedingungen über eine ausreichende finanzielle Aus-

stattung der mit der Aufgabe betrauten SGO zu sorgen haben.

Mit der Gewährung der beantragten Kredite kommen die Ge-

meinden dieser Verpflichtung nach: sie schaffen die finanziel-

len Voraussetzungen dafür, dass das Spital Oberengadin auch 

in den Jahren 2024 und 2025 seinen Leistungsauftrag erfüllen 

und die Versorgung der Bevölkerung in der gewohnten und ge-

botenen Qualität gewährleisten kann. 

Proposta da la suprastanza cumünela

	– �Appruvaziun d’ün credit posteriur da 519’600 francs (=12.99% 

da CHF 4’000’000) a l’import da 2’750’000 francs già garantieu 

da tuot las vschinaunchas da l’Engiadin’Ota per l’an 2024 per la 

finanziaziun dal ospidel d’Engiadin’Ota.

	– �Appruvaziun d’ün credit supplementer da 519’600 francs 

(=12.99% da CHF 4’000’000) a l’import da 2’750’000 francs 

già garantieu da tuot las vschinaunchas da l’Engiadin’Ota per l’an 

2025 per la finanziaziun dal ospidel d’Engiadin’Ota.

Antrag des Gemeindevorstandes

	– �Gewährung eines Nachtragskredites von CHF 519’600 

(=12.99% von CHF 4'000'000) zum bereits für das Jahr 2024 

von allen Oberengadiner Gemeinden zugesicherten Betrag von 

total CHF 2'750'000 für die Zwischenfinanzierung des Spitals 

Oberengadin.

	– �Gewährung eines Zusatzkredites von CHF 519’600 (=12.99% 

von CHF 4'000'000) zum bereits für das Jahr 2025 von allen 
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Oberengadiner Gemeinden zugesicherten Betrag von to-

tal CHF 2'750'000 für die Zwischenfinanzierung des Spitals 

Oberengadin.

Tractanda/Traktandum 4
Avegnir da la fundaziun pel provedimaint da sandet 

d’Engiadin’Ota e da l’ospidel d’Engiadin’Ota 

Zukunft der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin 

und des Spitals Oberengadin Samedan

Zur Integration des Spitals Oberengadin in Samedan ins Kan-

tonspital Graubünden und zur Neuausrichtung der Stiftung Ge-

sundheitsversorgung Oberengadin (SGO) unterbreitet Ihnen 

der Gemeindevorstand die nachstehende Botschaft des Stif-

tungsrates der SGO.

In Ergänzung zu dieser Botschaft kann der Schlussbericht  

«Welche Zukunft für das Spital Oberengadin?» vom 23. Januar 

2025 unter www.samedan.ch, Rubrik «Politik/Gemeindever-

sammlung» abgerufen werden. Die dieser Botschaft zugrundelie-

genden Verträge liegen in der Gemeindekanzlei zur Einsicht auf.

4.1 Einleitung

Krankheit und Unfall können uns alle jederzeit und unerwartet 

treffen. Der Zugang zu qualitativ hochstehender Medizin ent-

scheidet dann über künftige Lebenschancen. Die langfristige 

Sicherstellung der bestmöglichen Gesundheitsversorgung für 

das Oberengadin und die angrenzenden Regionen ist zentrale 

Aufgabe und erklärtes Ziel der Gemeinden der Gesundheits-

versorgungsregion Oberengadin. Das Spital Oberengadin ge-

währleistet dies als Herzstück des Verbunds mit Alterszentren, 

Spitex und Beratungsstelle Alter und Gesundheit. Seine Zukunft 

ist von grösster Bedeutung für die optimale Therapie und Pflege 

kranker und verunfallter Personen und damit für Bevölkerung 

und Gäste des Oberengadins.

Zunehmende medizinische Spezialisierung, Fachkräftemangel, 

Herausforderungen der Digitalisierung und wachsende gesetz-

liche Anforderungen machen es für kleine Spitäler wie das Spi-

tal Oberengadin mit seinen rund 350 Mitarbeitenden und 2’800 

stationären Fällen pro Jahr immer schwerer und langfristig un-

möglich, selbstständig das benötigte umfassende und qualitativ 

hochstehende medizinische Angebot sicherzustellen. Eine wei-

tere Verschärfung des Wettbewerbs mit der Klinik Gut würde 

die Situation weiter erschweren.

Aufgrund der geringen Fallzahlen und der fehlenden Koopera-

tionsmöglichkeiten kommt der Gemeindevorstand in Überein-

stimmung mit dem Stiftungsrat der Stiftung Gesundheitsver-

sorgung Oberengadin und dem kantonalen Departement für 

Justiz, Sicherheit und Gesundheit zum Schluss, dass eine Wei-

terführung der Selbstständigkeit des Spitals Oberengadins mit 

dem bestehenden Leistungsangebot nicht nur aufgrund der 

Wirtschaftlichkeit, sondern auch der Qualität der medizinischen 

Leistungen nicht zweckmässig ist.

Das Kantonsspital Graubünden ist das medizinische Kompe-

tenzzentrum des Kantons Graubünden und gehört zu den füh-

renden Spitälern der Schweiz. Dank seiner rund 3’500 Mitarbei-

tenden kann es jährlich für 25’000 stationäre Patientinnen und 

Patienten Medizin und Pflege auf höchstem Niveau leisten. Mit 

seiner Tochtergesellschaft Klinik Gut AG ist das Kantonsspital 

Graubünden bereits in St. Moritz tätig. Ärztinnen und Ärzte des 

Kantonsspital Graubünden behandeln am Spital Oberengadin 

unter anderem schon heute Tumor-, Gefäss- und Nierenleiden.

Die Integration des Spitals Oberengadin ins Kantonsspital 

Graubünden sorgt dafür, dass Bevölkerung und Gäste des 

Oberengadins künftig am Standort Samedan umfassend von 

den medizinischen Kompetenzen des Kantonsspitals Graubün-

den profitieren können. Eine enge Zusammenarbeit und die da-

raus resultierenden Synergien zwischen den Spitälern Samedan, 

St. Moritz und Chur stärken Qualität und Wirtschaftlichkeit an 

allen Standorten. Gleichzeitig schaffen die Verträge mit dem 

Kantonsspital Graubünden finanzielle Planungssicherheit für 

die Gemeinden.

Über die Leistungsvereinbarung zwischen der Stiftung Gesund-

heitsversorgung Oberengadin und dem Kantonsspital Graubün-

den nehmen die Gemeinden weiterhin Einfluss darauf, welche 

Leistungen zu welchen Bedingungen am Standort Samedan an-

geboten werden. Die vorliegende Leistungsvereinbarung legt 

fest, dass alle medizinischen Angebote, die das Spital Oberen-

gadin heute erbringt, weitergeführt werden. Im Rahmen der 

Integration werden einzelne Stellen neu ausgerichtet oder auf-

gehoben werden müssen. Individuelle Gespräche mit allen be-

troffenen Mitarbeitenden wurden aufgenommen und die Per-

sonalkommission ist über die erforderlichen Schritte informiert. 

Unabhängig von der Integration werden zur Einhaltung des Ar-

beitsgesetzes und für die notwendige weitere Spezialisierung in 

den medizinischen Bereichen rund 20 zusätzliche Stellen erfor-

derlich sein.

Im Stiftungsrat der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberen-

gadin, der für die Kontrolle der Einhaltung der Leistungsverein-

barung mit dem Kantonsspital Graubünden verantwortlich ist, 

sind alle Gemeinden vertreten. Die Stiftung Gesundheitsversor-
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gung Oberengadin bleibt nach der Integration des Betriebes des 

Spitals Samedan weiterhin verantwortlich für die Alterszentren 

Promulins und Du Lac, die Spitex, die Beratungsstelle Alter und 

Gesundheit sowie die Liegenschaften.

Die Integration des Spitals Oberengadin ins Kantonsspital 

Graubünden ist die beste Lösung, um dem Oberengadin und den 

angrenzenden Regionen dauerhaft und wirtschaftlich die best-

mögliche Gesundheitsversorgung zu sichern. 

4.2 Ausgangslage

Gründung der SGO

Der Kreis Oberengadin übertrug per 31. Dezember 2012 

sämtliche Aktiven und Passiven des Spitals Oberengadin auf 

die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin, eine privat-

rechtliche Stiftung nach Art. 80 ff. ZGB. Für «die langfristige 

Sicherstellung einer bedarfsgerechten, nachhaltigen und wirt-

schaftlichen Gesundheitsversorgung durch die Erbringung und 

Koordination von medizinischen, pflegerischen und weiteren 

Gesundheitsdienstleistungen im ambulanten und stationären 

Bereich» (Art. 2 der SGO-Statuten) betreibt die Stiftung Ge-

sundheitsversorgung Oberengadin das Spital Oberengadin.

Organisation der SGO

Der Stiftungsrat ist das oberste Organ der Stiftung Gesund-

heitsversorgung Oberengadin. Er setzt sich zusammen aus je 

einer Vertretung der politischen Gemeinden der Gesundheits-

versorgungsregion Oberengadin, welche durch die Gemeinden 

delegiert wird. In der Regel soll ein Mitglied der Exekutivbehör-

de der jeweiligen Gemeinde als Vertretung im Stiftungsrat no-

miniert werden (Art. 5 Abs. 1 der Statuten). Der Stiftungsrat ist 

in erster Linie verantwortlich für die Verfolgung und Umsetzung 

des Stiftungszweckes sowie die Verwaltung des Stiftungsver-

mögens. Zudem wählt er einen Verwaltungsrat.

Spital Oberengadin: Alpines Gesundheitszentrum mit über-

regionaler Ausstrahlung

Eine Gesundheitsversorgung mit qualitativ hochstehender 

Grund- und Notfallversorgung über alle Lebensphasen hinweg 

ist für ein lebenswertes Oberengadin, die angrenzenden Südtä-

ler und auch für den Tourismus unabdingbar.

Das Spital Oberengadin bildet im Verbund mit Alterszentren, 

Spitex und Beratungsstelle Alter und Gesundheit das Herzstück 

der Gesundheitsversorgung der Region. Es hat hohe und unbe-

strittene regional- und gesundheitspolitische, ökonomische und 

touristische Bedeutung für die gesamte Region und darüber  

hinaus.

Aufgrund dieser grossen Relevanz bestehen Leistungsvereinba-

rungen sowohl mit dem Kanton als auch mit den Oberengadiner 

Gemeinden. Diese sehen eine zusätzliche pauschale Abgeltung 

von gemeinwirtschaftlichen Leistungen vor, deren Kosten durch 

die geltenden Spitaltarife nicht gedeckt werden können. Auf-

grund stark steigender Kosten und seit Jahren stagnierender 

Tarife hat sich im vergangenen Jahr gezeigt, dass diese pauscha-

len Beiträge nicht mehr genügen, um die erbrachten Leistungen 

zu finanzieren. Die Stiftungsrat hat deshalb den Gemeinden für 

2023 einen Nachtragskredit von 5 Mio. Franken und für die Jah-

re 2024 und 2025 von je 4 Mio. beantragt.

Anhaltende Kostensteigerung verunmöglicht finanzielle 

Verbesserungen

Die starke Kostensteigerung im Gesundheits- und Spitalwesen 

hat sich auch im vergangenen Jahr ungebremst fortgesetzt. Ei-

ne markante Verbesserung der Situation ist auch in der näheren 

Zukunft nicht zu erwarten.

Für kleinere Krankenhäuser kommt erschwerend dazu, dass 

rund 70 Prozent der stationären Kosten und rund 50 Prozent 

der ambulanten Kosten in Spitälern unabhängig vom Patienten-

aufkommen anfallen. Wegen dieser Vorhalteleistungen sind Spi-

täler mit grossem Volumen ab jährlich rund 10’000 stationären 

Patientinnen und Patienten besser in der Lage, wirtschaftlich 

erfolgreich zu arbeiten.

Mit rund 2'800 stationären Aufenthalten pro Jahr bleibt das 

Spital Oberengadin weit unter dieser kritischen Grösse. Die 

Einzugsregion von rund 20'000 Personen, die zudem noch mit 

der Klinik Gut in St. Moritz geteilt wird, ist viel zu klein, um sich 

einer Fallzahl von 10'000 auch nur anzunähern. Gleichzeitig 

erfordert das Anwachsen der Bevölkerung auf rund 100'000 

Personen während der saisonalen Spitzen besondere Vorhalte-

leistungen, welche die Fixkosten weiter erhöhen. Trotz konse-

quentem Kostenmanagement kann sich das Spital Oberengadin 

deshalb der allgemeinen Entwicklung nicht entziehen, sondern 

ist im Gegenteil besonders stark davon betroffen.

Dies widerspiegelt sich in den Abschlüssen des Spitals Oberen-

gadin. Bereits in den Jahren 2021 und 2022 war ein ausgegli-

chenes Ergebnis nur dank Entnahmen aus dem Organisations-

kapital von 1.67 Mio. bzw. 2.40 Mio. Franken möglich. 2023 war 

zusätzlich zu einer weiteren Entnahme von 1.54 Mio. Franken 

aus dem Eigenkapital ein Nachtragskredit der Gemeinden von 5 

Mio. Franken erforderlich. Für die Jahre 2024 und 2025 muss-

ten über die ordentlichen Leistungsbeiträge von 2.75 Mio. Fran-

ken hinaus wiederum zusätzliche Kredite von je 4 Mio. Franken 

beantragt werden.
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Nur so ist es möglich, die bereits in der Abstimmungsbotschaft 

zum Nachtragskredit für das Jahr 2023 erläuterten Vorausset-

zungen für langfristige Kredite der Graubündner Kantonalbank 

(GKB) zu erfüllen. Diese verlangen ab dem Geschäftsjahr 2024 

für die gesamte Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin 

(Spital, Alterszentren und Spitex) einen Eigenfinanzierungsgrad 

von 50 Prozent. Bei weiteren Entnahmen aus dem Organisati-

onskapital würde diese Minimalgrenze unterschritten.

Strategische Neuausrichtung zur Sicherung der Gesund-

heitsversorgung im Oberengadin

Durch eine konsequente Aufwandkontrolle und gezielte Spar-

massnahmen konnte ein weiterer Anstieg der Unterfinanzie-

rung im laufenden Jahr vermieden werden. Wie bereits in der 

Botschaft zum Nachtragskredit 2023 dargelegt wurde, kann ei-

ne nachhaltige Verbesserung der finanziellen Situation aber nur 

im Rahmen einer grundlegenden Transformation erzielt werden.

Mit diesem Ziel hat der Stiftungsrat eine Überprüfung der stra-

tegischen Ausrichtung des Spitals vorgenommen. Dabei hat der 

Stiftungsrat auch festgestellt, dass das Vergaberecht (Submis-

sionsgesetz) im vorliegenden Fall nicht zur Anwendung kommt, 

weil die Finanzierung des öffentlichen akutsomatischen Spitals 

und dessen Bestand im Bundes- und kantonalen Recht vorge-

sehen sind und den Gemeinden nur die zweckmässige Organi-

sation obliegt. 

4.3 Rahmenbedingungen 

Im Kanton Graubünden regeln Verfassung und Gesetz die Auf-

gaben, Kompetenzen und Verantwortung von Kanton und Ge-

meinden im Bereich der medizinischen Versorgung.

Aufgaben

	– �Kanton und Gemeinden sorgen für eine zweckmässige, wirt-

schaftliche und ausreichende medizinische Versorgung und 

Pflege (Art. 87 Abs. 1 und 2 KV).

	– �Die Gemeinden der einzelnen Gesundheitsversorgungsregio-

nen haben sich sachgerecht zu organisieren. Die Gemeinden 

des Oberengadins bilden die Gesundheitsversorgungsregion 

Oberengadin (Art. 7 Abs. 1 lit. b und Art. 9 Abs. 1 KPG).

	– �Die Gemeinden der Gesundheitsversorgungsregion Oberen-

gadin haben zu diesem Zweck die Stiftung Gesundheitsver-

sorgung Oberengadin gegründet und diese unter anderem 

mit dem Betrieb des Spitals Oberengadin beauftragt.

	– �Die Trägerschaften der Leistungserbringer, im Oberengadin 

die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin, haben 

den Gemeinden ein angemessenes Mitspracherecht einzu-

räumen. Zu diesem Zweck schliessen die Gemeinden der Ge-

sundheitsversorgungsregion eine Leistungsvereinbarung mit 

der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin ab (Art. 9 

Abs. 2 KPG) und jede Gemeinde delegiert eine Vertretung in 

den Stiftungsrat.

Kompetenzen

	– �Spitalplanung: Die Regierung des Kantons plant nach eidge-

nössischem Krankenversicherungsgesetz die stationäre Ver-

sorgung. Sie bestimmt mit der daraus resultierenden Spitallis-

te das stationäre medizinische Leistungsangebot der Spitäler 

(Art. 10 ff. KPG).

Verantwortung

	– �Den Beitrag der öffentlichen Hand an die stationäre medizi-

nische Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner sowie 

gemeinwirtschaftliche Leistungen wie Vorhalteleistungen, 

Palliativpflege, medizinische Vorsorge für Katastrophen tra-

gen der Kanton zu 90 Prozent und die Gemeinden zu 10 Pro-

zent (Art. 16 ff. KPG).

	– �Auch nach der Beauftragung der Stiftung Gesundheitsver-

sorgung Oberengadin verbleibt die Verantwortung für die 

medizinische Versorgung der Bevölkerung bei den Gemein-

den des Oberengadins. Sie nehmen diese Verantwortung 

wahr durch die Organisation der Stiftung Gesundheitsver-

sorgung Oberengadin mit dem Stiftungsrat aus den Vertre-

tungen aller Gemeinden der Gesundheitsversorgungsregion 

als oberstem Organ (SGO-Statuten vom 4. April 2019, Art. 

5) und Leistungsvereinbarungen zwischen Stiftung Gesund-

heitsversorgung Oberengadin und Gemeinden mit einer 

Pauschalabgeltung von aktuell 2.75 Mio. Franken pro Jahr 

für Notfallbereitschaft während 24 Stunden an 365 Tagen, 

Intensivpflegestation, Kinder- und Jugendmedizin, Pädiatrie, 

Wundambulatorium, Onkologie.

4.4 Geprüfte Varianten für die künftige Gesundheitsversor-

gung im Oberengadin

Ziele

Der Stiftungsrat definierte folgende Ziele für die eingehende 

und unvoreingenommene Prüfung der künftigen Organisation 

der Gesundheitsversorgung im Oberengadin:

	– �Die medizinische Grundversorgung im Bereich der stationä-

ren Akutsomatik im Oberengadin ist gesichert.

	– �Das künftige medizinische Leistungsangebot (stationär und 

ambulant) ist entwickelt und bewertet. 

	– �Rechtliche Möglichkeiten für Kooperationen unter Stiftungs-

recht sind geklärt.

	– �Mögliche Kooperationspartner sind evaluiert.

	– �Der Umgang mit weiteren Betrieben innerhalb der Stiftung 
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bei Kooperationen im Bereich der stationären Akutsomatik 

sind aufgezeigt (Alterszentren, Spitex, Immobilien).

	– �Mögliche Varianten für die finanzielle Sanierung sind entwi-

ckelt und bewertet.

	– �Mögliche Varianten der zukünftigen Organisation – vom Er-

halt der Selbstständigkeit bis zur Übernahme durch Dritte – 

sind entwickelt und bewertet.

Vorgehen

Wie erstmals bereits in der Botschaft zum Nachtragskredit 

2023 dargelegt wurde, kann eine nachhaltige Verbesserung 

der finanziellen Situation nur im Rahmen einer grundlegen-

den Transformation erzielt werden. Mit diesem Ziel hat der 

Stiftungsrat zunächst eine eingehende Überprüfung der stra-

tegischen Ausrichtung und des Leistungsangebots des Spitals 

vorgenommen und Optimierungsmöglichkeiten geprüft. Diese 

zeigte, dass die erforderlichen Verbesserungen mit einer Re-

duktion des Leistungsangebots und betrieblichen Optimierun-

gen nicht erreicht werden können.

In einem nächsten Schritt wurden in der Folge vier Varianten 

entwickelt und geprüft:

	– �Weiterführung der Selbstständigkeit mit angepasster Strate-

gie («Status quo+»)

	– �Übernahme der Klink Gut AG durch die Stiftung Gesund-

heitsversorgung Oberengadin

	– �Zusammenführung des Spitals Oberengadin und der Klinik 

Gut in einer gemeinsamen Tochtergesellschaft von Stiftung 

Gesundheitsversorgung Oberengadin und Kantonsspital 

Graubünden

	– �Integration des Spitals Oberengadin ins Kantonsspital Grau-

bünden

Da für das Kantonsspital Graubünden weder ein Verkauf der 

Klinik Gut AG noch die Bildung einer gemeinsamen Tochterge-

sellschaft zusammen mit der Stiftung Gesundheitsversorgung 

Oberengadin infrage kommt, konzentrierten sich die weiteren 

Abklärungen auf die Varianten Weiterführung der Selbststän-

digkeit (Variante 1) und Integration ins Kantonsspital Graubün-

den (Variante 2).

Beide Varianten wurden im Detail ausgearbeitet, das medizini-

sche Leistungsangebot bestimmt und die Ergebnisse auf Chan-

cen und Risiken geprüft. Mitarbeitende, Behörden und Bevölke-

rung wurden im Juli, September und November 2024 über die 

Zwischenergebnisse dieser Arbeiten orientiert.

Im Zuge dieser Abklärungen zeigte sich, dass die Weiterführung 

der Selbstständigkeit aufgrund der geringen Fallzahlen und der 

fehlenden Kooperationsmöglichkeiten nicht nur die Wirtschaft-

lichkeit, sondern künftig insbesondere auch die Qualität der me-

dizinischen Leistungen des Spitals Oberengadin und damit der 

Gesundheitsversorgung infrage stellt.

Deshalb hat der Stiftungsrat im September 2024 entschieden, 

die Integration des Spitals Oberengadin ins Kantonsspital Grau-

bünden vertieft zu prüfen. Die Grundlagen für den Entscheid 

des Stiftungsrats wurden mit dem Zwischenbericht «Welche 

Zukunft für das Spital Oberengadin?» am 4. November 2024 

publiziert, nachdem dessen finanzielle Berechnungen durch die 

externe Revisionsstelle (KPMG) geprüft und für korrekt befun-

den worden waren.

Nach dem Entscheid des Stiftungsrates vom 19. September 

2024 für die Vertiefung der Variante Integration des Spitals 

Oberengadin ins Kantonsspital Graubünden wurde die aktuelle 

Situation des Spitals Oberengadin gemeinsam mit den Verant-

wortlichen des Kantonsspitals Graubünden intensiv untersucht. 

Die Form der Integration und die finanzielle Entschädigung wur-

den in Verhandlungen bestimmt und in Verträgen festgehalten.

Im Rahmen dieser vertieften Prüfung wurde unter anderem 

festgestellt, dass das Spital Oberengadin das Arbeitsgesetz ak-

tuell in verschiedenen Bereichen nicht einhält, dass diese Tat-

sache seit Oktober 2023 vom kantonalen Amt für Industrie, 

Gewerbe und Arbeit gerügt wird und dass dadurch auch die 

Auflagen der Spitalplanung im Bereich der Eingriffszeiten bei 

notfallmässigen Kaiserschnitten nicht umfassend in den Dienst-

plänen berücksichtigt sind.

Die Einhaltung des Arbeitsgesetzes und der Auflagen der Spi-

talplanung führen zu einem zusätzlichen Bedarf von rund 15 

Vollzeitstellen. Zudem soll mit der Integration ins Kantonsspi-

tal Graubünden die notwendige Spezialisierung in den medi-

zinischen Bereichen verstärkt werden. Das führt zu einem zu-

sätzlichen Bedarf von rund sechs Vollzeitstellen. Die jährlichen 

Mehrkosten für die Einhaltung der Vorgaben von Arbeitsgesetz 

und Spitalplanung sowie die Verstärkung der Spezialisierung be-

tragen zwischen 1.5 Mio. und 2.65 Mio. Franken, die in beiden 

Varianten zusätzlich berücksichtigt werden müssen.

Die Ergebnisse der Vertiefung der Variante Integration des Spi-

tals Oberengadin ins Kantonsspital Graubünden und der damit 

verbundenen Verhandlungen wurden Ende Januar 2025 mit 

dem Schlussbericht «Welche Zukunft für das Spital Oberenga-

din» publiziert.
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4.5 Ergebnisse der Prüfung

Künftige Mehrkosten in beiden Varianten

Die Analyse der beiden Varianten zeigte, dass die aus den In-

vestitionen der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin 

in die Spitalinfrastruktur resultierenden Kosten für Zinsen und 

Amortisation sowie die Kosten für die Geschäftsführung der 

Stiftung durch den aus dem Betrieb des Spitals Oberengadin 

tragbaren Mietzins von 2.5 Mio. Franken nicht vollständig ge-

deckt werden können. In beiden Varianten ist deshalb künftig 

ein Infrastruktur- und Verwaltungsbeitrag der Gemeinden an 

die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin von 1.6 Mio. 

Franken pro Jahr erforderlich.

Anstelle des jährlichen Beitrags ist auch eine einmalige Berichti-

gung des Werts der Investitionen um beispielsweise 50 Prozent 

oder 27 Mio. Franken möglich. Eine entsprechende Vorlage befin-

det sich in Vorbereitung. Falls die Gemeinden dieser Wertberich-

tigung zustimmen, fällt der jährliche Infrastrukturbeitrag weg.

Ebenfalls in beiden Varianten werden die Kosten abzugelten 

sein, die mit der Schaffung von rund 20 Vollzeitstellen für die 

notwendige weitere Spezialisierung in den medizinischen Berei-

chen sowie zur Einhaltung des Arbeitsgesetzes und der Aufla-

gen der Spitalplanung verbunden sind.

Die Kosten für den künftigen Infrastruktur- und Verwaltungs-

beitrag sowie für die Abgeltung des zusätzlichen Personalauf-

wands sind in den nachfolgenden Kostenberechnungen für bei-

de Varianten berücksichtigt.

Variante 1: Weiterführung der Selbstständigkeit  

(«Status quo+») 

In der Variante 1 haben die Stiftung Gesundheitsversorgung 

Oberengadin und damit die Gemeinden Einfluss auf die Füh-

rung des Spitals sowie die Auswahl der Leitungspersonen und 

der medizinischen Fachpersonen. Alterszentren, Spitex und 

Akutspital bleiben unter einem Dach. Die Zahl der stationären 

Fälle bleibt indessen weit unter der kritischen Grösse, selbst 

unter günstigsten Annahmen im Hinblick auf die neue Bündner 

Spitalliste 2027.

Die Weiterführung der Selbständigkeit beinhaltet deshalb er-

hebliche Risiken. Als kleines Akutspital fällt es dem Spital Ober-

engadin schwerer als grösseren Anbietern, genügend und gut 

qualifizierte Fachpersonen zu gewinnen. Das gefährdet sowohl 

den Umfang als auch die Qualität der Gesundheitsversorgung. 

Statt dass Synergien zwischen den Oberengadiner Spitalstand-

orten Samedan und St. Moritz namentlich in den Bereichen der 

Notfallversorgung und der Chirurgie des Bewegungsapparats 

genutzt werden können, wird sich die Konkurrenzsituation wei-

ter verschärfen. Zudem ist ein kleines Spital Schwankungen der 

Nachfrage besonders ausgesetzt. Dies kann im schlechtesten 

Fall zu noch höheren finanziellen Defiziten führen, ohne dass 

Performance-Verbesserungen umgesetzt werden können.

Um das Spital in der Variante 1 ohne weitere Entnahmen aus 

dem Organisationskapital wirtschaftlich über Wasser zu halten, 

müssen die bisherigen jährlichen Betriebsbeiträge der Gemein-

den von aktuell 2.75 Mio. Franken auf minimal 10.25 Mio. Fran-

ken und maximal 11.40 Mio. Franken erhöht werden. Davon ent-

fallen jährlich minimal 8.65 Mio. Franken und maximal 9.8 Mio. 

Franken auf die Abgeltung aufgrund der neuen Leistungsverein-

barung und 1.6 Mio. Franken auf den künftig bei beiden Varian-

ten erforderlichen Infrastruktur- und Verwaltungsbeitrag. 

Beiträge in Mio. CHF 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Leistungsvereinbarung inkl. maximale Mehrkos-
ten Arbeitsgesetz, Auflagen Spitalplanung,  
Spezialisierung von CHF 2.65 Mio. p.a. 2.75 2.75 2.75 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80

Nachtrags- und Zusatzkredite 5.00 4.00 4.00

Infrastruktur- und Verwaltungsbeitrag 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

Total maximale Gemeindebeiträge 7.75 6.75 6.75 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40
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Variante 2: Integration ins Kantonsspital Graubünden 

(«Projekt Albula»)

Mit der Integration des Spitals Oberengadin ins Kantonsspital 

Graubünden werden die bisherigen stationären und ambulan-

ten Leistungen am Standort Samedan weiterhin angeboten. Al-

le künftigen Veränderungen (Mehr- und Minderleistungen) des 

Leistungsangebots bedürfen der Abstimmung mit der Stiftung 

Gesundheitsversorgung Oberengadin.

In der Variante 2 rücken die beiden Spitalstandorte des Oberen-

gadins näher zusammen. Das Nutzen von Synergien führt zu hö-

herer Effizienz und Qualität der Gesundheitsversorgung. Unter 

dem Dach des Kantonsspitals Graubünden profitiert der Stand-

ort Samedan zudem von spezialisierten Fachkräften in den Be-

reichen Medizin, Administration, Finanzen und Informatik. Die 

Digitalisierung der Medizin erfordert den Verbund mit einem 

grösseren Anbieter. Für hoch qualifizierte Fachkräfte kann ein at-

traktives Arbeits- und Ausbildungsumfeld geboten werden, was 

die Rekrutierungschancen erhöht. Dadurch erlaubt die Integra-

tion des Spitals Oberengadin ins Kantonsspital Graubünden die 

nachhaltige Sicherung der Gesundheitsversorgung der Bevölke-

rung des Oberengadins. Die finanzielle Planungssicherheit steigt 

dank der Integration und dem grösseren Spital, das besser mit 

Nachfrageschwankungen umgehen kann.

Die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin und damit die 

Gemeinden haben weniger direkten Einfluss auf die Führung des 

Spitals. Wie in der Leistungsvereinbarung mit dem Kantonsspital 

Graubünden festgehalten, nehmen sie weiterhin Einfluss auf das 

Angebot, indem jede Leistungsveränderung am Standort Same-

dan mit der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin abge-

stimmt werden muss.

Die Gemeinden leisten der Stiftung Gesundheitsversorgung 

Oberengadin ab 2029 einen finanziellen Beitrag von insgesamt 

minimal 5.85 Mio. Franken und maximal 7 Mio. Franken an den 

Betrieb des Spitals Oberengadin. Davon entfallen jährlich mi-

nimal 4.25 Mio. Franken und maximal 5.4 Mio. Franken auf die 

Abgeltung ans Kantonsspital Graubünden aufgrund der neuen 

Leistungsvereinbarung und 1.6 Mio. Franken auf den künftig bei 

beiden Varianten erforderlichen Infrastruktur- und Verwaltungs-

beitrag.

Zur Deckung der Projekt- und Transformationskosten, die mit 

der Integration des Spitals Oberengadin ins Kantonsspital Grau-

bünden anfallen, sind für die Jahre 2026 bis und mit 2028 zu-

sätzliche Beiträge der Gemeinden ans Kantonsspital Graubün-

den von total 6.0 Mio. Franken vorgesehen. Bereits ab dem Jahr 

2025 sind für die Vorbereitung und Umsetzung der Integration 

insbesondere in den Personal-, Finanz- und Informatik-Abteilun-

gen vorübergehend zusätzliche Arbeiten im Umfang von rund 

0.8 Mio. Franken notwendig, um die anstehenden Aufgaben zu 

bearbeiten. Nach erfolgter Integration im Jahr 2026 kommen 

weitere Kosten für die Integration und Ablösung der Informatik-

systeme und medizinische Geräte hinzu. Die Informatiksysteme 

werden schrittweise ab dem Jahr 2026 abgelöst bzw. in diejeni-

gen des Kantonsspitals Graubünden integriert. Dabei ist mit In-

tegrations- und Migrationskosten während der gesamten Phase 

von rund 2.5 Mio. Franken zu rechnen. Zusätzlich entstehen in 

den medizinischen Kernbereichen vorübergehend Mehrkosten 

von rund 0.8 Mio. Franken, um den Integrationsprozess in den 

Bereichen Führung und fachliche Ausrichtung zu sichern. Wei-

ter sind einzelne Ersatzbeschaffungen und betriebliche Anpas-

sungen bei den Mobilien sowie Ausgaben im Bereich Kommuni-

kation und bei der Sortimentsbereinigung beim medizinischen 

Material im Wert von rund 1.9 Mio. Franken nötig.

Beiträge in Mio. CHF 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Leistungsvereinbarung inkl. maximale Mehrkosten 
Arbeitsgesetz, Auflagen Spitalplanung, Spezialisie-
rung von CHF 2.65 Mio. p.a. 2.75 2.75 2.75 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40

Nachtrags- und Zusatzkredite 5.00 4.00 4.00

Beitrag Projekt Albula 3.50 2.00 0.50

Total an KSGR - - - 8.90 7.40 5.90 5.40 5.40

Infrastruktur- und Verwaltungsbeitrag an SGO 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

Total maximale Gemeindebeiträge 7.75 6.75 6.75 10.50 9.00 7.50 7.00 7.00
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Diese Beiträge werden unter den Gemeinden der Gesundheits-

versorgungsregion Oberengadin gemäss dem jeweils aktuellen 

Regionen-Schlüssel (ohne Gemeinde Bregaglia) gemäss Art. 33 

der Statuten der Region Maloja aufgeteilt. Da der für das Jahr 

2026 anzuwendende Schlüssel somit noch nicht bekannt ist, 

wird die Aufteilung der Beiträge im Sinne eines Beispiels, und 

um so den Gemeinden eine Vorstellung von der Grössenord-

nung der von ihnen zu tragenden Beiträge zu geben, aufgrund 

des Regionen-Schlüssels (ohne Gemeinde Bregaglia) für das 

Jahr 2024 nachfolgend dargestellt:

Gemeinde Anteil gemäss
(Regionenschlüssel 2024)

2026
CHF

2027
CHF

2028
CHF

2029
CHF

2030
CHF

Sils i.E./Segl 3.55 % 372’750 319’500 266’250 248’500 248’500

Silvaplana 7.06 % 741’300 635’400 529’500 494’200 494’200

St. Moritz 38.54 % 4’046’700 3’468’600 2’890’500 2’697’800 2’697’800

Celerina 9.42 % 989’100 847’800 706’500 659’400 659’400

Pontresina 11.27 % 1’183’350 1’014’300 845’250 788’900 788’900

Samedan 12.99 % 1’363’950 1’169’100 974’250 909’300 909’300

Bever 2.77 % 290’850 249’300 207’750 193’900 193’900

La Punt 4.80 % 504’000 432’000 360’000 336’000 336’000

Madulain 0.93 % 97’650 83’700 69’750 65’100 65’100

Zuoz 5.85 % 614’250 526’500 438’750 409’500 409’500

S-chanf 2.82 % 296’100 253’800 211’500 197’400 197’400

Total 100 % 10’500’000 9’000’000 7’500’000 7’000’000 7’000’000

Vorteile der Integration überwiegen deutlich

Die Abklärungen zeigen, dass die Weiterführung der Selbststän-

digkeit aufgrund der geringen Fallzahlen und der fehlenden Ko-

operationsmöglichkeiten nicht nur die Wirtschaftlichkeit, son-

dern künftig insbesondere auch die Qualität der medizinischen 

Leistungen des Spitals Oberengadin und damit der Gesund-

heitsversorgung in Frage stellt. Die aktuellen Schwierigkeiten 

des Spitals Oberengadin, das Arbeitsgesetz und die Auflagen 

der Spitalplanung umfassend einzuhalten, sind ein weiterer 

Hinweis, dass kleine Spitäler mit breitem Leistungsangebot zu-

nehmend Mühe bekunden, die immer dichteren Regulierungs-

vorgaben einzuhalten.

Demgegenüber sichert die Integration ins Kantonsspital Grau-

bünden die Qualität der Gesundheitsversorgung und erlaubt 

die nachhaltige Sicherung der Gesundheitsversorgung der Be-

völkerung des Oberengadins. Gleichzeitig schaffen die Verträge 

mit dem Kantonsspital Graubünden finanzielle Planungssicher-

heit für die Gemeinden. Die Integration des Betriebes des Spi-

tals Oberengadin ins Kantonsspital Graubünden erweist sich 

deshalb als die beste Lösung, um das Oberengadin dauerhaft 

und wirtschaftlich mit den geforderten medizinischen Leistun-

gen zu versorgen.

Der Vergleich der beiden Varianten zeigt auch die finanziellen 

Vorteile der Integration des Spitals Oberengadin ins Kantons-

spital Graubünden für die Gemeinden. Nach Abschluss der In-

tegrations- und Transformationsphase im Jahr 2028 entlastet 

die Integration des Spitals Oberengadin ins Kantonsspital Grau-

bünden die Gemeinden um jährlich 4.4 Mio. Franken gegenüber 

dem «Status quo+» (Variante 1).

Maximale Beiträge Gemeinden in Mio. CHF 2026 2027 2028 2029 2030

Variante 1: Weiterführung Selbständigkeit 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40

Variante 2: Integration ins KSGR 10.50 9.00 7.50 7.00 7.00

Differenz 0.90 2.40 3.90 4.40 4.40
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4.6	 Organisatorische und vertragliche Grundlagen zur Umsetzung des Projektes
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Organisation des Betriebes des Spitals Oberengadin in  

Samedan bei Integration ins Kantonsspital Graubünden

Nach der Integration wird das Spital Oberengadin in Samedan 

durch das Kantonsspital Graubünden betrieben. Damit trägt 

dieses die volle medizinische und betriebswirtschaftliche Ver-

antwortung für den Betrieb in Samedan. Die Stiftung Gesund-

heitsversorgung Oberengadin überwacht die Einhaltung der 

Leistungsvereinbarung. Sie pflegt regelmässigen und vertrau-

ensvollen Austausch mit dem Kantonsspital Graubünden zur 

Umsetzung der Leistungsvereinbarung. 

Die Integration des Betriebes des Spitals Oberengadin in Same-

dan ins Kantonsspital Graubünden erfolgt im Wesentlichen auf-

grund der folgenden vertraglichen Grundlagen:

Rahmenvertrag

Der Rahmenvertrag synchronisiert das Zustandekommen der 

Verträge, deren Geltung und deren Wechselwirkung. Zudem 

werden die wesentlichen Inhalte der Verträge umschrieben und 

die Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, Stiftung Gesund-

heitsversorgung Oberengadin und Kantonsspital Graubünden 

geregelt. Im Weiteren wird im Rahmenvertrag vereinbart, dass 

das Kantonsspital Graubünden vor der Umsetzung der Integ-

ration mit den Arbeitnehmenden neue Arbeitsverträge unter 

Wahrung des Besitzstandes abschliessen wird. Für die bei der 

Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin verbleibenden 

Mitarbeitenden gilt der bisherige Vertrag weiter. Die Stiftung 

Gesundheitsversorgung Oberengadin wird im Hinblick auf die 

künftige Anstellung die Gespräche mit den betroffenen Mitar-

beitenden führen. Die Integration erfolgt nach einer Vorberei-

tungsphase mit Stichtag per 1.1.2026.

Zudem wird der Gesundheitsversorgungsregion Oberengadin 

im Rahmenvertrag das Recht eingeräumt, eine Vertretung im 

Stiftungsrat der Stiftung Kantonsspital Graubünden zu stellen. 

Die Nomination dieses Mitgliedes erfolgt durch den Stiftungsrat 

der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin.

Auftrag der Gemeinden an die SGO

Die Gemeinden beauftragen die Stiftung Gesundheitsversor-

gung Oberengadin, im Spital Samedan ein Angebot im Einklang 

mit den Anforderungen der kantonalen Gesundheitsgesetzge-

bung, gemäss der gültigen Spitalliste Akutsomatik des Kantons 

Graubünden sowie den zusätzlich bestellten Leistungen auf-

recht zu erhalten. Gleichzeitig wird die Stiftung Gesundheits-

versorgung Oberengadin beauftragt, die Erbringung dieser 

Leistungen an das Kantonsspital Graubünden zu delegieren, ge-

genüber diesem die Interessen der Gemeinden zu wahren und 

insbesondere die Einhaltung der Vereinbarung mit den Gemein-

den zu kontrollieren.

Aufgrund dieses Auftrags der Gemeinden schliesst die Stiftung 

Gesundheitsversorgung Oberengadin eine Leistungsvereinba-

rung mit dem Kantonsspital Graubünden über die Führung des 

Spitalbetriebs in Samedan gemäss den kantonalen Vorgaben 

und den von den Gemeinden bestellten Leistungen. Gemäss 

dieser Leistungsvereinbarung bietet das Kantonsspital Grau-

bünden das bisherige Leistungsspektrum an stationären Leis-

tungen gemäss kantonalen Vorgaben an. Zudem erbringt es die 

ambulanten Leistungen, welche derzeit im Spital Samedan ange-

boten werden. Für eine Veränderung des Angebotes bedarf es 

der ausdrücklichen Zustimmung des Stiftungsrates der Stiftung 

Gesundheitsversorgung Oberengadin. Führen Veränderungen 

des Angebotes zu einer Erhöhung des Beitrages der Gemein-

den der Gesundheitsversorgungsregion Oberengadin, so kann 

das Angebot nur dann angepasst werden, wenn die Gemeinden 

den entsprechenden Beiträgen zustimmen. Der Stiftungsrat der 

Stiftung Gesundheitsversorgungsregion Oberengadin ist für 

die Überwachung und Einhaltung der Leistungsvereinbarung 

verantwortlich. Die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberen-

gadin und das Kantonsspital Graubünden verpflichten sich zu 

einem regelmässigen vertrauensvollen Austausch im Interesse 

der Umsetzung der Leistungsvereinbarung und der Nutzung 

von Synergien. Die Finanzierung des Spitalbetriebes richtet 

sich nach den einschlägigen Rechtsgrundlagen des Bundes- und 

des kantonalen Rechts. Zudem leistet die Stiftung Gesundheits-

versorgung Oberengadin dem Kantonsspital Graubünden einen 

jährlichen Beitrag von maximal 5.4 Mio. Franken. Dieser Betrag 

entspricht jenem, welchen die Gemeinden der Stiftung Gesund-

heitsversorgung Oberengadin entrichten. 

Die Leistungsvereinbarung beginnt per 1.1.2026 und ist erst-

mals mit einer Kündigungsfrist von zwei Jahren auf Ende 2031 

kündbar.

Kaufvertrag, Vermögensübertragungsvertrag

Mit dem Kaufvertrag zwischen der Stiftung Gesundheitsversor-

gung Oberengadin und dem Kantonsspital Graubünden über-

nimmt das Kantonsspital Graubünden die sich im Spitalgebäude 

befindenden Mobilien, Geräte, Einrichtungen, Vorräte sowie wei-

tere Aktiven. Der Kaufpreis entspricht dem Aktivenüberschuss 

gemäss Jahresrechnung 2025, das heisst die Übertragung er-

folgt zu Buchwerten. Formell erfolgt die Übertragung des Betrie-

bes aufgrund des Vermögensübertragungsvertrages, welcher im 

Handelsregister des Kantons Graubünden eingetragen wird.

Mietvertrag

Mit dem Mietvertrag vermietet die Stiftung Gesundheitsver-

sorgung Oberengadin dem Kantonsspital Graubünden das Spi-

talgebäude zu einem jährlichen Mietzins von 2.5 Mio. Franken 
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zur bestimmungemässen Nutzung. Das Spitalgebäude wird im 

betriebsbereiten Zustand übergeben, die Nebenkosten gehen 

künftig zulasten des Kantonsspital Graubünden, die Kosten für 

die Instandsetzung des Mietobjektes verbleiben bei der Stiftung 

Gesundheitsversorgung Oberengadin.

Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin (SGO) 

Die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin bleibt auch 

bei Integration des Spitals Oberengadin ins Kantonsspital Grau-

bünden weiterhin bestehen. Ihr kommen insbesondere die fol-

genden Aufgaben zu:

	– �Die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin nimmt 

die Interessen der Gemeinden gegenüber dem Kantonsspi-

tal Graubünden wahr. Sie schliesst die Leistungsvereinbarung 

mit dem Kantonsspital Graubünden ab, kontrolliert deren Ein-

haltung im Auftrag der Gemeinden und ist Ansprechpartnerin 

des Kantonsspitals Graubünden.

	– �Die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin betreibt 

die Alterszentren Promulins und Du Lac gemäss bestehen-

der Leistungsvereinbarung mit einer maximal jährlichen De-

fizitgarantie von 3 Mio. Franken, welche noch bis 31.12.2027 

dauert.

	– ��Die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin betreibt 

die Spitex. Dies aufgrund der Leistungsvereinbarung bis 

31.12.2025 mit einer maximal jährlichen Defizitgarantie von 

100’000 Franken, deren Verlängerung für zwei Jahre, d.h. bis 

am 31.12.2027 beantragt wird. Damit wird die zeitliche Syn-

chronisierung mit der Leistungsvereinbarung betreffend die 

Alterszentren Promulins und Du Lac erreicht. 

	– �Die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin betreibt 

die Beratungsstelle Alter und Gesundheit. Dies aufgrund ei-

ner Leistungsvereinbarung bis 31.12.2025. Die Gemeinden 

unterstützen die Stelle mit einem jährlichen Pauschalbeitrag 

von 100’000 Franken, deren Verlängerung für zwei Jahre be-

antragt wird. Während dieser Frist werden Auftrag und Leis-

tungen der Beratungsstelle überprüft.

	– �Sämtliche Liegenschaften (Spitalgebäude mit Nebengebäu-

den, Personalhäuser etc.) verbleiben im Eigentum der Stiftung 

Gesundheitsversorgung Oberengadin. Sie hat für deren Be-

wirtschaftung und Unterhalt zu sorgen. Um ihr dies langfris-

tig zu ermöglichen, werden die Gemeinden zu gegebener Zeit 

über eine Wertberichtigung und allfällige Infrastrukturbeiträ-

ge zu befinden haben.

Die Organisation und die Statuten der Stiftung Gesundheits-

versorgung Oberengadin werden an die veränderten Aufgaben 

angepasst. Im Stiftungsrat als Aufsichtsgremium werden wei-

terhin alle Gemeinden vertreten sein, womit auch Art. 9 Abs. 2 

KPG Rechnung getragen wird. Der Verwaltungsrat soll von bis-

her fünf bis sieben auf drei bis fünf Mitglieder reduziert werden. 

Zu seinen Aufgaben wird die Wahl der Geschäftsleitung und der 

Verantwortlichen der einzelnen Bereiche gehören.

4.7 Stellungnahme Departement für Justiz, Sicherheit und 

Gesundheit

Die vorgeschlagene Integration des Spitals Oberengadin ins 

Kantonsspital Graubünden bietet eine solide Grundlage für die 

langfristige Sicherung der Gesundheitsversorgung im Oberen-

gadin. Sie fördert Effizienz, Qualität und Digitalisierung, was 

im Interesse des Kantons liegt. Das kantonale Departement 

für Justiz, Sicherheit und Gesundheit beurteilt längerfristig 

die Weiterführung der Selbstständigkeit mit dem bestehenden 

Leistungsangebot aufgrund der geringen Fallzahlen und der 

fehlenden Kooperationsmöglichkeiten nicht nur aufgrund der 

Wirtschaftlichkeit, sondern auch der Qualität der medizinischen 

Leistungen als nicht zweckmässig.

4.8 Gesetzliche Grundlagen für den Abschluss der Verein-

barungen und für die Übernahme von finanziellen Verpflich-

tungen durch die Gemeinden gegenüber der Stiftung Ge-

sundheitsversorgung Oberengadin

Gemäss Art. 9 Abs. 2 des Krankenpflegegesetzes (KPG) müssen 

die Trägerschaften der Leistungserbringer den Gemeinden in 

der Gesundheitsversorgungsregion ein angemessenes Mitspra-

cherecht einräumen. Im Stiftungsrat der Stiftung Gesundheits-

versorgung Oberengadin sind alle elf Gemeinden vertreten. Da-

mit ist das Mitspracherecht der Gemeinden gewährleistet. Es ist 

deshalb folgerichtig, dass die Stiftung Gesundheitsversorgung 

Oberengadin im Auftrag der Gemeinden eine Leistungsverein-

barung mit dem Kantonsspital Graubünden über den Betrieb des 

Spitals schliesst und gegenüber dem Kantonsspital Graubünden 

die Interessen der Gesundheitsversorgungsregion Oberengadin 

wahrt. Dieses Vorgehen gewährleistet sowohl das Mitsprache-

recht der Gemeinden als auch eine zweckmässige Organisation 

im Sinne von Art. 9 Abs. 2 KPG. Die Gemeinden nehmen ihre 

Aufgaben im Rahmen der Gesundheitsversorgungsregion wahr, 

indem sie die Trägerschaft der Gesundheitsversorgung beauf-

tragen, den Betrieb des Spitals gemäss Leistungsvereinbarung 

ins Kantonsspital zu integrieren. Im Rahmen dieser Vereinba-

rung werden auch die finanziellen Verpflichtungen geregelt.

Mit der Gründung der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberen-

gadin haben sich die Gemeinden zur gemeinsamen, solidarischen 

Erfüllung der Aufgaben im Rahmen des Gesundheitswesens or-

ganisiert. Um die Gesundheitsversorgung langfristig sicherzu-

stellen, ist die Zustimmung der elf Gemeinden zum Auftrag an 

die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin notwendig.
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4.9 Beurteilung durch den Gemeindevorstand

Die Integration des Spitals Oberengadin ins Kantonsspital Grau-

bünden sorgt dafür, dass Bevölkerung und Gäste des Oberenga-

dins künftig am Standort Samedan umfassend von den medizini-

schen Kompetenzen des Kantonsspitals Graubünden profitieren 

können. Eine enge Zusammenarbeit und die daraus resultieren-

den Synergien zwischen den Spitälern Samedan, St. Moritz und 

Chur stärken Qualität und Wirtschaftlichkeit an allen Standorten. 

Gleichzeitig schaffen die Verträge mit dem Kantonsspital Grau-

bünden auch finanzielle Planungssicherheit für die Gemeinden.

Die Integration des Spitals Oberengadin ins Kantonsspital 

Graubünden ist damit die beste Lösung, um dem Oberengadin 

und den angrenzenden Regionen dauerhaft und wirtschaftlich 

die bestmögliche Gesundheitsversorgung zu sichern.

4.10 Zuständigkeiten

Gemäss Art. 33 der Gemeindeverfassung fallen Kreditbegehren 

über CHF 3'000'000 in den Zuständigkeitsbereich der Urnen-

abstimmung. Die finanziellen Verpflichtungen über die gesamte 

Dauer der Leistungsvereinbarung von 2026 bis 2031 überstei-

gen diese Limite.

Gemäss Art. 20 Abs. 2 des kantonalen Gemeindegesetzes sind 

die der Urnenabstimmung unterliegenden Geschäfte von der 

Gemeindeversammlung vorzuberaten und samt Abstimmungs-

empfehlung zuhanden der Urnenabstimmung zu verabschieden. 

Der nachfolgende Antrag 1 ist demzufolge als Vorberatung zu-

handen der Urnenabstimmung zu verstehen.

Nach der erfolgten Vorberatung durch die Gemeindeversamm-

lung vom 03. April 2025 wird das Kreditbegehren der Urnenab-

stimmung vom 18. Mai 2025 unterbreitet.

Propostas da la suprastanza cumünela

1. �Acconsentimaint per der l’incumbenza a la fundaziun pel prove-

dimaint da sandet d’Engiadin’Ota (FPSEO) d’integrer la gestiun 

da l’Ospidel d’Engiadin’Ota a Samedan in l’Ospidel chantunel dal 

Grischun, seguond cunvegna da prestaziun traunter la fundaziun 

pel provedimaint da sandet d’Engiadin’Ota e la fundaziun Ospidel 

chantunel dal Grischun (Ospidel chantunel dal Grischun) e dunque

	– �Acconsentimaint ad üna contribuziun da gestiun annuela per la 

düreda da la cunvegna da prestaziun da minimelmaing 4.25 miu. 

francs e maximelmaing 5.4 miu. francs;

	– �Acconsentimaint ad üna contribuziun unica pels cuosts da proget 

e transfurmaziun da 6 miu. francs;

	– �Appruvaziun da la dumanda da credit correspundenta per mauns 

da la cumünaunza d’urna.

2. �Acconsentimaint per üna contribuziun annuela dad 1.6 miu. fran-

cs per l’infrastructura e l’administraziun a la fundaziun pel provedi-

maint da sandet d’Engiadin’Ota (FPSEO) pels ans 2026 fin 2030.

3. Acconsentimaint

	– �per prolunger la cunvegna da prestaziun culla fundaziun pel prove-

dimaint da sandet d’Engiadin’Ota davart il post da cussagliaziun 

vegldüna e sandet fin la fin dal 2027 e dunque acconsentimaint 

ad üna contribuziun annuela da 100’000 francs;

	– �per prolunger la cunvegna da prestaziun culla fundaziun pel pro-

vedimaint da sandet d’Engiadin’Ota davart la spitex fin la fin dal 

2027 e dunque acconsentimaint ad üna garanzia da deficit an-

nuela illa dimensiun da 100’000 francs.

Anträge des Gemeindevorstandes

1. �Zustimmung zum Auftrag an die Stiftung Gesundheitsversor-

gung Oberengadin (SGO), den Betrieb des Spitals Oberenga-

din in Samedan gemäss Leistungsvereinbarung zwischen der 

Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin und der Stif-

tung Kantonsspital Graubünden (Kantonsspital Graubünden) 

ins Kantonsspital Graubünden zu integrieren und damit 

	– �Zustimmung zu einem jährlichen Betriebsbeitrag für die Dau-

er der Leistungsvereinbarung von minimal 4.25 Mio. Franken 

und maximal 5.4 Mio. Franken;

	– �Zustimmung zu einem einmaligen Beitrag für die Projekt- und 

Transformationskosten von 6 Mio. Franken;

	– �Verabschiedung des entsprechenden Kreditbegehrens zu-

handen der Urnenabstimmung.

2. �Zustimmung zu einem jährlichen Infrastruktur- und Verwal-

tungsbeitrag an die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberen-

gadin (SGO) für die Jahre 2026 bis 2030 von 1.6 Mio. Franken.

3. Zustimmung

	– �zur Verlängerung der Leistungsvereinbarung mit der Stiftung 

Gesundheitsversorgung Oberengadin betreffend Beratungs-

stelle Alter und Gesundheit bis Ende 2027 und damit Zustim-

mung zu einem jährlichen Beitrag von 100’000 Franken;

	– �zur Verlängerung der Leistungsvereinbarung mit der Stiftung 

Gesundheitsversorgung Oberengadin betreffend die Spitex 

bis Ende 2027 und damit Zustimmung zu einer jährlichen De-

fizitgarantie im Umfang von 100’000 Franken.

Beilage im Anhang:

	– �Leistungsvereinbarung der Stiftung Gesundheitsversorgung 

Oberengadin mit dem Kantonsspital Graubünden

Namens des Gemeindevorstandes

Gian Peter Niggli	 Claudio Prevost

Gemeindepräsident	 Gemeindeschreiber
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